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L a n d t a g s b e s c h l u s s

Der Landtag hat am 17. Dezember 2003 folgenden Beschluss gefasst (Drucksache
13/2700 Teil B Abschnitt XXIII):

Die Landesregierung zu ersuchen,

1. im Zuge der Verwaltungsreform die Landesanstalt für Umweltschutz und die
Gesellschaft für Umweltmessungen und Umwelterhebungen mbH in einer Ein-
richtung zusammenzuführen und dabei die Vorschläge des Rechnungshofs zum
Stellenabbau und zur Straffung der Aufbauorganisation umzusetzen;

2. spätestens bei dieser Zusammenführung die Unterbringung mit dem Ziel zu op-
timieren, dass auf mindestens eines der in Karlsruhe angemieteten Gebäude
künftig verzichtet werden kann;

3. zu prüfen, ob die finanzielle Beteiligung des Freistaates Bayern an den Kosten
des Instituts für Seenforschung in Langenargen angemessen erhöht und dyna-
misiert werden kann;

4. zu prüfen, ob und inwieweit sich der Aufwand des Landes für Grundwasser-
messstellen entsprechend den Vorschlägen des Rechnungshofs reduzieren lässt;

5. dem Landtag über das Veranlasste zu den Ziffern 1 und 2 bis 30. Juni 2005 und
über das Ergebnis der Prüfung zu den Ziffern 3 und 4 bis 30. September 2004
zu berichten.

Mitteilung
der Landesregierung

Bericht der Landesregierung zu einem Beschluss des Landtags;
hier: Denkschrift 2003 des Rechnungshofs zur Landeshaus-

haltsrechnung von Baden-Württemberg für das Haus-
haltsjahr 2001 (Nr. 27) – Haushalts- und Wirtschafts-
führung der Landesanstalt für Umweltschutz
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B e r i c h t

Mit Schreiben vom 23. September 2004, Az.: I 0451.1, berichtet das Staatsminis-
terium zu den Ziffern 3 und 4 wie folgt:

Zu 3.: Finanzielle Beteiligung des Freistaates Bayern an den Kosten des Instituts
für Seenforschung

Derzeit wird vom Freistaat Bayern für die Arbeiten des Instituts für Seenfor-
schung (ISF), die im Rahmen der Internationalen Gewässerschutzkommission für
den Bodensee (IGKB) für den Freistaat Bayern geleistet werden, ein jährlicher
Pauschalbetrag in Höhe von 42.948,52 € gezahlt. Diesem Betrag liegt eine Ver-
einbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg und dem Freistaat Bayern
vom 3. November 1998 zugrunde. Grundlage für die Höhe des von Bayern zu
zahlenden Pauschalbetrags ist ein Verteilerschlüssel, der auf dem Staatsvertrag
zwischen Baden-Württemberg, Bayern, der Schweiz und Österreich vom 20. De-
zember 1961 über die Einrichtung der internationalen Gewässerschutzkommis-
sion für den Bodensee basiert. Der Verteilerschlüssel berechnet sich aus dem An-
teil der jeweiligen Länder an der Ufergesamtlänge des Bodensees. Seinerzeit war
von Anteilen von 57 % für Baden-Württemberg, 7 % für Bayern, 26 % für die
Schweiz und 10 % für Österreich ausgegangen worden.
Wollte man unter Bezug auf die Länge des deutschen Ufers einen höheren Anteil
von Bayern (10,4 % anstelle 7 %) festlegen, müsste insgesamt zwischen allen
Partnern des Staatsvertrages ein neuer Verteilerschlüssel gefunden werden. Er-
gänzend wird angemerkt, dass nach dem Ergebnis der Tiefenvermessung der
IGKB der Uferanteil Bayerns 18 km und der Uferanteil Baden-Württembergs 
155 km beträgt. Prozentual errechnet sich hieraus ein Anteil Bayerns von 10,4 %
und nicht – wie vom Rechnungshof genannt – von 11,6 %.
Zudem würde sich auch bei einer Zugrundelegung von einem Kostenanteil von
10,4 % für den Freistaat Bayern nur ein unwesentlich höherer Pauschalbetrag er-
geben. Die aktuellen Gesamtaufwendungen des ISF im Rahmen der Mitarbeit in
der IGKB betragen 433.223,90 € (zu Einzelheiten der Kostenermittlung siehe An-
lage). Somit würde ein Kostenanteil von 10,4 % (gegenüber den bisherigen 7 %)
theoretisch lediglich eine Mehreinnahme von 2.106,77 € erbringen. Aus Sicht des
Ministeriums würde es sich als unverhältnismäßig darstellen, im Hinblick auf die-
sen relativ geringen Betrag in multinationale Verhandlungen mit ungewissem
Ausgang einzutreten.
Leistungen außerhalb des Routineprogramms, die das ISF im Zusammenhang mit
der IGKB erbringt, haben Projektcharakter bzw. stellen zusätzliche Arbeiten dar,
die den Mitgliedsländern separat in Rechnung gestellt werden.
Vor diesem Hintergrund sieht das Ministerium derzeit keine Möglichkeit, eine Er-
höhung der finanziellen Beteiligung des Freistaates Bayern zu realisieren. Eine
Dynamisierung der Beteiligung wäre allenfalls dadurch zu erreichen, dass die
Laufzeiten der Vereinbarungen mit Bayern über die Höhe des Pauschalbetrages
verkürzt werden. Dies könnte allerdings im Einzelfall auch dazu führen, dass sich
der Pauschalbetrag nicht erhöht, sondern verringert.

Zu 4.: Reduzierung des Aufwandes des Landes für Grundwassermessstellen

Es ist auch die Zielsetzung des Ministeriums für Umwelt und Verkehr, das
Grundwasserbeschaffenheitsmessnetz aus Kostengründen so klein wie möglich zu
halten. Allerdings muss auch künftig eine flächendeckende Aussage zur Grund-
wasserbeschaffenheit im Land gewährleistet sein.

Im Einzelnen ist Folgendes festzustellen:
Das Grundwassermessnetz soll einen landesweiten Überblick über die Situation
des Grundwassers hinsichtlich der Menge und der Beschaffenheit aufzeigen. Es
soll Aufschluss darüber geben, welche Verursacher für welche Belastungen ver-
antwortlich sind, um gezielt entsprechende Maßnahmen zum Schutz des Grund-
wassers treffen zu können. Daher wird innerhalb des Beschaffenheitsmessnetzes
unterschieden in Messstellen, die dem Einfluss von Landwirtschaft, Siedlungen,
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Industrie, Verkehrswege etc. unterliegen. Als Vergleich dienen Messstellen, die
durch menschliche Einwirkungen weitgehend unbeeinflusst sind.
Bereits in der Vergangenheit wurde das Beschaffenheitsmessnetz regelmäßig mit
dem Ziel von Kosteneinsparungen überprüft. So wurde 1991 die erforderliche re-
gionale Messnetzdichte in einem Forschungsvorhaben mit dem Umweltbundes-
amt mit statistischen Methoden untersucht. Die Ergebnisse dieses Forschungsvor-
habens wurden bereits beim Aufbau des Messnetzes berücksichtigt.
Im Jahr 1997 wurde eine Optimierung des Messnetzes zur Erfassung der Grund-
wassermenge durchgeführt, die zu einer Reduzierung der Messstellenzahl um
rund 30 % führte.
Hinweise zum notwendigen Umfang des Messnetzes, zum Messprogramm, zu
den Untersuchungsverfahren, zur Probennahme sowie zur Bewertung der Mess-
ergebnisse werden auch von einem Beirat unter Leitung des Ministeriums für
Umwelt und Verkehr definiert. Dieser Beirat begleitet das Grundwasserbeschaf-
fenheitsmessnetz seit Beginn seines Aufbaus im Jahr 1984, darin vertreten sind
die Wasserversorger, die Industrie, das Ministerium für Ernährung und Länd-
lichen Raum, die kommunalen Spitzenverbände sowie Laborverbände.
Im Zuge der weiteren Haushaltskonsolidierung und der beabsichtigten Zusam-
menlegung von Landesanstalt und UMEG wird zur Ausschöpfung von Einsparpo-
tenzialen auch die Reduzierung des Mittelvolumens für das Grundwasserbeschaf-
fenheitsmessnetz mit dem Ziel, die Kosten zu reduzieren, geprüft werden. 
Der Rechnungshof empfiehlt als weiteres Mittel zur Kostensenkung die Schaf-
fung einer gesetzlichen Grundlage, die es den Wasserversorgern auferlegt, der das
Messnetz betreibenden Landesanstalt für Umweltschutz die Ergebnisse der Roh-
wasseruntersuchungen zur Verfügung zu stellen. Solche Daten werden der Lan-
desanstalt schon seit rund 15 Jahren auf freiwilliger Basis übermittelt. Grundlage
ist eine Kooperationsvereinbarung aus dem Jahr 1984. Danach war vorgesehen,
dass dem Land Messergebnisse aufgrund von Untersuchungen nach der Trink-
wasserverordnung oder aufgrund von wasserrechtlich angeordneten Untersuchun-
gen auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt werden.
Für den Vollzug der novellierten SchALVO (Schutzgebiets- und Ausgleichsver-
ordnung) vom 20. Februar 2001 reichten die Messstellen nicht aus, denn dazu
mussten ca. 2.600 Wasserschutzgebiete nach ihrer Nitrat- und Pflanzenschutzmit-
telbelastung eingestuft werden. Daher wurde im Jahr 2003 eine weitere Koopera-
tionsvereinbarung abgeschlossen, in der sich die „Grundwasserdatenbank Was-
serversorgung“, getragen von den kommunalen Spitzenverbänden und den Ver-
bänden der Wasserversorgungswirtschaft, verpflichtet hat, möglichst vollständige
Daten aller Wasserversorgungsunternehmen zur Nitrat- und Pflanzenschutzmittel-
belastung der Wasserschutzgebiete zu liefern.
Diese Untersuchungen werden von den Wasserversorgern selbst auf eigene Kos-
ten durchgeführt. Die Ergebnisse werden von der „Grundwasserdatenbank Was-
serversorgung“ zusammengestellt und den unteren Verwaltungsbehörden für die
SchALVO-Einstufung der Wasserschutzgebiete übersandt. Über die Datenbank
WAABIS (Informationssystem Wasser, Abfall, Altlasten, Boden) sind die Ergeb-
nisse auch für die zentralen Auswertungen in der Landesanstalt verfügbar, die
daraus die Liste aller Nitratproben und -sanierungsgebiete sowie der Pflanzen-
schutzmittelsanierungsgebiete erstellt.
Die bisherigen Erfahrungen mit der neuen Kooperationsvereinbarung lassen er-
warten, dass damit die vom Rechnungshof erwartete Datenlieferung auch ohne
gesetzliche Regelung erreicht wird. Da die Daten kostenlos zur Verfügung ge-
stellt werden, ist zudem eine Kostenreduzierung durch eine gesetzliche Verpflich-
tung zur Datenweitergabe nicht erreichbar.
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